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Übersicht zu den Neuerungen bzw. geplanten Änderungen



Lerneinheit: Personalwesen und Berufsbildung
· Einstellung des elektronischen Entgeltnachweises (ELENA) (Kap. 4.1.6)
· Elektronisches Lohnsteuerabzugsverfahren (§§ 38 b, 39 ff. EStG) (Kap. 4.1.2)
· Sozialversicherungswerte 2012 (Kap. 4.1.4)
· Familienpflegezeit (Kap. 4.1.7)
· Rentenalter in der gesetzlichen Rentenversicherung (Kap. 4.1.5)

Lerneinheit: Rechtliche Grundlagen
· Verbraucherschutz im elektronischen Geschäftsverkehr (neu. Kap. 4.3.1)
· Institutssicherung, Einlagensicherung und Anlegerentschädigung (neu: 4.3.2)
· Pfändungsfreigrenze – neue Tabelle zum 01. Juli 2011 (neu: Kap. 4.3.3)
· Gleichstellung von ehelichen und nichtehelichen Kindern im Erbrecht (neu: Kap. 4.3.4)
· Einführung einer Europa-GmbH (Societas Privata Europaea – SPE) (neu: Kap. 4.3.7)

Lerneinheit: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik
· Wirtschaftsdaten (Kap. 4.2.1)
· Basiszinssatz (Kap. 4.2.2.2)
· Geldpolitische Instrumente der EZB – Mindestreserve (4.2.2.1)
· Instrumente und Institutionen zur Bewältigung der Schuldenkrise notleidender Euro-Länder (neu: Kap. 4.2.3)
· Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)
· Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM)
· Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM)
· Europäische Zentralbank (EZB)
· Internationaler Währungsfonds (IWF)

Lerneinheit: Personalwesen und Berufsbildung

· Einstellen des elektronischen Entgeltnachweises (ELENA)

	Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesministerium für Arbeit haben das Verfahren zum elektronischen Entgeltnachweis auf Grund datenschutzrechtlicher sowie dv-technischer Probleme wieder eingestellt.

· Elektronisches Lohnsteuerabzugsverfahren 

Die Erhebung der Lohnsteuer erfolgt flächendeckend mit Hilfe der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (§§ 38 b, 39 ff. EStG). Der genaue Zeitpunkt kann noch nicht genannt werden, da es noch programmtechnische Probleme für die Umstellung gibt.
Zu den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) zählen:
· Steuerklasse (gemäß § 38 b EStG)
· Faktor
· Zahl der Kinderfreibeträge bei den Steuerklassen I bis IV
· Freibetrag (gemäß § 39 a EStG)
· Hinzurechnungsbetrag (gemäß § 39 a EStG)
· Beiträge für eine private Kranken- und Pflegepflichtversicherung
· Vom Arbeitgeber nach DBA steuerfreier Arbeitslohn

Die ELStAM-Daten unterliegen sehr strengen Zweckbestimmungsvorschriften. Grundlage für die Übermittlung und Speicherung sind § 39 e EStG sowie § 139 b AO. Nur die aktuellen Arbeitgeber sind zum Abruf berechtigt. Wird ein Arbeitsverhältnis beendet, entfällt auch die Berechtigung ELStAM-Daten abzurufen.

Arbeitnehmer/innen können durch einen Antrag bei ihrem zuständigen Finanzamt konkrete Arbeitgeber für den Abruf ihrer Daten benennen, aber auch von der Abrufberechtigung ausschließen (Positivliste, Teilsperrung sowie vollständige Sperrung). Erhält ein Arbeitgeber auf Grund einer Sperre der ELStAM-Daten, so erfolgt die Berechnung der Lohnsteuer nach der Steuerklasse VI.

Welche ELStAM-Daten zur Übermittlung gespeichert sind und welche Arbeitgeber sie in den letzten zwei Jahren abgerufen haben, können die Arbeitnehmer/innen im Elster-Online-Portal jederzeit einsehen.

Ab Oktober 2011 werden die Arbeitnehmer durch das Finanzamt schriftlich über ihre individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmale 2012 für das jeweilige erste Dienstverhältnis informiert.

· 
Sozialversicherungswerte 2012

	
	Renten-versicherung
	Kranken-versicherung
	Pflege-versicherung
	Arbeitslosen-versicherung

	Beitragsbemessungsgrenze
	67.200,00 € 
pro Jahr/West
5.600,00 € 
monatlich/West
57.600,00 €
pro Jahr/Ost
4.800,00 €
monatlich/Ost
	45.900,00 €
pro Jahr
3.825,00 €
 monatlich
	45.900,00 €
pro Jahr
3.825,00 €
 monatlich
	67.200,00 €
pro Jahr/West
5.600,00 € 
monatlich/West
57.600,00 €
pro Jahr/Ost
4.800,00 €
monatlich/Ost

	Jahresarbeitsentgeltgrenze
(Pflichtversicherungsgrenze)
	
	50.850,00 €
pro Jahr
4.237,50 €
pro Monat
	50.850,00 €
pro Jahr
4.237,50 €
pro Monat
	

	Beitragssatz
(Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer)
	19,60 % 
	15,5 %[footnoteRef:1] [1: Ab 01.01.2011 gilt für alle Krankenkassen ein einheitlicher Beitragssatz von 
15,5 %. Die Beiträge werden an den Gesundheitsfonds abgeführt. Arbeitgeber zahlen daraus 
7,30 %.
Arbeitnehmer zahlen 7,30 % + einen Sonderbeitrag von 0,90 %, also insgesamt 
8,20 %.
Wenn Krankenkassen mit den vom Gesundheitsfonds zugewiesenen Mitteln nicht zurechtkommen, können sie von den Mitgliedern – unabhängig von deren individuellen Einkommen - zusätzliche Beiträge erheben. Für Härtefälle ist ein Sozialausgleich aus Steuermitteln vorgesehen.] 


	1,95 %
bzw.
2,20 %[footnoteRef:2] [2: In der gesetzlichen Pflegeversicherung gilt nicht mehr das Prinzip: Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen den gleichen Beitrag. Die Hälfte der Beiträge fällt dann nur noch bei Steuerpflichtigen mit Kindern aus insgesamt 1,95 % Beitragssatz an.
Ab 01.07.2008 beträgt der Gesamtbeitrag 2,20 % bei kinderlosen Steuerpflichtigen ab dem 23. Lebensjahr. Dabei trägt der Arbeitgeber wie bisher 0,975 %. Arbeitnehmer zahlen 1,225 %.] 

	3,00 % 

	Höhe des 
Sozialausgleichs bei zusätzlichen Krankenkassenbeträgen 
	
	Der durchschnittliche 
Zusatzbeitrag
wurde erstmals am 03.01.2011mit 0,00 € festgesetzt[footnoteRef:3] [3: Der Sozialausgleich erfolgt ab 2011 mit dem durchschnittlich errechneten Zusatzbeitrag (Differenz zwischen den voraussichtlichen jährlichen Ausgaben der Krankenkassen und den voraussichtlichen jährlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds geteilt durch die voraussichtliche Zahl der Mitglieder der Krankenkassen). Der durchschnittliche Zusatzbeitrag wird jeweils zum 03.01. eines Jahres veröffentlicht.] 

	
	





· Familienpflegezeit

Um nahe Angehörige pflegen zu können, wurde für Arbeitnehmer das Gesetz zur Familienpflegezeit verabschiedet. Danach können Beschäftige – jedoch ohne Rechtsanpruch - ihre Wochenarbeitszeit auf bis zu 15 Stunden für maximal zwei Jahre reduzieren. Für diese Zeit wird das Gehalt entsprechend reduziert. Nimmt der Arbeitnehmer danach seine Arbeit wieder voll auf, bleibt es zunächst bei dem reduzierten Gehalt, bis das Konto ausgeglichen ist. 

· Rentenalter in der gesetzlichen Rentenversicherung

Erstmalig wirkt sich die Steigerung der Altersgrenze ab dem betroffenen Jahrgang 1947 aus. Sie können erst mit dem 65. Lebensjahr + einem Monat ohne Abzug eine gesetzliche Rente beziehen. Bei Jahrgang 1964 ergibt sich ein Renteneintritt ohne Abzüge mit dem 67. Lebensjahr.
Ausnahme: Unabhängig vom Jahrgang erhalten alle, die 45 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, bereits mit dem 65. Lebensjahr eine gesetzliche Rente ohne Abzüge.


Lerneinheit: Rechtliche Grundlagen

· Verbraucherschutz im elektronischen Geschäftsverkehr

Schließen Kreditinstitute mit einem Verbraucher (Kunden) einen Vertrag unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z. B. Telefon oder Internet) ab, so sind dem Verbraucher nach § 312 e BGB in Verbindung mit Art 246 §§ 1 und 2 EGBGB umfangreiche Informationen zum Fernabsatzvertrag zu geben. Bei Finanzdienstleistungen sind dem Verbraucher diese Informationen in Textform rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Verbrauchers mitzuteilen.

· Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen

Bei Fernabsatzverträgen muss der Unternehmer gemäß Einführungsgesetz zum BGB Art. 246 § 1 einem Verbraucher vor dessen Vertragserklärung folgende Informationen zur Verfügung stellen:
· Identität des Unternehmens sowie das öffentliche Unternehmensregister + Registernummer
· Geschäftlicher Zweck des Unternehmens
· Soweit erforderlich, die Identität eines Vertreters des Unternehmens in dem Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat
· Die ladungsfähige Anschrift des Unternehmens
· Die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung sowie Informationen wie der Vertrag zustande kommt
· Die Mindestlaufzeit des Vertrages , wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat
· Einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung zu erbringen
· Den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Preisbestandteile sowie die von Unternehmer abzuführende Steuer, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht
· Gegebenenfalls alle anfallenden Liefer- und Versandkosten
· Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung
· Das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts
· Alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittel zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten dur4ch den Unternehmer in Rechnung gestellt werden
· Eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, z. B. die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote
Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistung sind darüber hinaus folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
· Die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens + die für die Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde
· Gegebenenfalls den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistungen auf Finanzinstrumente bezieht, die mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegen
· Die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen
· Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher von Abschluss des Fernabsatzvertrages zugrunde legt
· Eine Vertragsklausel über das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare Recht bzw. über das zuständige Gericht
· Die Sprachen, in welchen die Vertragsbedingungen und die in dieser Vorschrift genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden
· Einen möglichen Zugang des Verbrauchers zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren einschließlich der Voraussetzung für diesen Zugang
· Das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen

· Institutssicherung, Einlagensicherung und Anlegerentschädigung

Institutssicherung
Die Einlagen, die bei einem Institut der Sparkassen-Finanzgruppe angelegt unterhalten werden, sind abgesichert – und zwar in unbegrenzter Höhe. Dies geht weit über die gesetzlich festgeschriebene Mindesthöhe für die Einlagensicherheit von 100.000 € hinaus. Möglich ist dies, weil Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen in einem hypothetischen Notfall füreinander einstehen würden. Durch diese Institutssicherung sind sämtliche Anlagen vollumfänglich abgesichert.

Einlagensicherung und Anlegerentschädigung
Die Regelungen ergeben sich aus dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz - EAEG - (zuletzt geändert am 09.12.2010).
Zu den Einlagen zählen gemäß § 1 des EAEG Kontoguthaben und Forderungen aus Namensschuldverschreibungen, nicht jedoch Inhaber- und Orderschuldverschreibungen, die auf Euro oder auf eine Währung eines Staates des Europäischen Wirtschaftsraumes lauten.

Die gesetzliche Mindestsicherung beträgt für diese Einlagen 100.000,00 € je Einleger/Gläubiger (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 EAEG).

Ansprüche aus erworbenen Wertpapieren sowie auf Forderungen zum Beispiel aus dem Verkauf von Wertpapieren oder aus Zins- und Dividendenerträgen sind in der Höhe nach begrenzt auf 90 % der Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften und den Gegenwert von 20.000,00 € (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 EAEG).

Der beim Bundesverband Deutscher Bank bestehende Einlagensicherungsfonds sichert über die gesetzliche Basisdeckung hinaus die Einlagen bis zu 30 % des haftenden Eigenkapitals je Einleger ab.

· Pfändungsfreigrenze – neue Tabelle zum 01. Juli 2011

Die Pfändungsfreigrenzen nach § 850 c ZPO sind zum 01. Juli 2011 geändert worden. Die bisherige monatliche Pfändungsfreigrenze von 985,15 € wurde auf 1.028,89 € erhöht. Darüber wurde der Freibetrag für die erste unterhaltsberechtigte Person von 370,76 € auf 387,22 € angehoben.

· Gleichstellung von ehelichen und nichtehelichen Kindern im Erbrecht

Der Deutsche Bundestag hat am 24.02.2011 das Gesetz zur Gleichstellung von ehelichen und nichtehelichen Kindern im Erbrecht beschlossen. Die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus.

Bei Erbfällen, die sich ab dem 29. Mai 2005 ereignet haben bzw. die sich künftig ereignen werden, sind alle nichtehelichen Kinder (unabhängig vom Geburtsdatum) gesetzliche Erben ihrer Väter, wenn diese einwandfrei feststehen, z. B. durch Anerkennung der Vaterschaft oder durch gerichtliche Feststellung. Sie haben auch Anspruch auf den Pflichtteil, wenn sie zu Beispiel auf Grund eines Testaments nicht bedacht wurden.



· Einführung einer Europa-GmbH (Societas Privata Europaea – SPE)

Die EU-Kommission will die Europa-GmbH einführen, um so den klein- und mittelständischen Unternehmen die grenzüberschreitende Tätigkeit in der EU zu erleichtern. Konkrete Informationen zum einheitlichen Regelungskonzept folgen, wenn die Details dazu vorliegen.




Lerneinheit: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik

· Wirtschaftsdaten (Herbstgutachten, Okt. 2010)

	Jahr
	2006 *)
	2007 *)
	2008 *)
	2009 *)
	2010 
Schätzung **)
	2011
Prognose **)

	Wachstum (BIP)
	3,4
	2,7
	1,0
	- 4,7
	3,5
	2,0

	Arbeitslosenquote***)
	10,8
	9,0
	7,8
	8,2
	7,7
	7,0

	Verbraucherpreisindex 
(Inflation) in %
	1,6
	2,3
	2,6
	0,4
	1,1
	1,6

	Finanzierungssaldo des Staates in % des 
nominalen BIP
	- 1,6
	0,3
	0,1
	- 3,0
	- 3,8
	- 2,7

	Leistungsbilanzsaldo (Mrd. Euro)
	150,1
	185,1
	167,0
	117,3
	127,9
	142,3


*) Quelle: Statisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit und Deutsche Bundesbank
**) Die geschätzten Werte sowie die Prognose beziehen sich auf das Herbstgutachten vom Oktober 2010 der Wirtschaftsforschungsinstitute im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
***) Bezogen auf die zivilen Erwerbspersonen (BA)

· Wirtschaftsdaten (Frühjahrgutachten, April 2011)

	Jahr
	2007 *)
	2008 *)
	2009 *)
	2010 *)

	2011
Prognose **)
	2012 Prognose **)

	Wachstum (BIP)
	2,7
	1,0
	- 4,7
	3,6
	2,8
	2,0

	Arbeitslosenquote***)
	9,0
	7,8
	8,1
	7,7
	6,9
	6,5

	Verbraucherpreisindex 
(Inflation) in %
	2,3
	2,6
	0,4
	1,1
	2,4
	2,0

	Finanzierungssaldo des Staates in % des 
nominalen BIP
	0,3
	0,1
	- 3,0
	- 3,3
	- 1,7
	- 0,9

	Leistungsbilanzsaldo (Mrd. Euro)
	181,2
	154,8
	133,7
	141,4
	153,4
	157,4


*) Quelle: Statisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit und Deutsche Bundesbank
**) Die geschätzten Werte/die Prognose beziehen sich auf das Frühjahrsgutachten vom April 2011 der Wirtschaftsforschungsinstitute im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
***) Bezogen auf die zivilen Erwerbspersonen (BA)

· [bookmark: _GoBack]
Wirtschaftsdaten (Herbstgutachten, Okt. 2011)

	Jahr
	2007 *)
	2008 *)
	2009 *)
	2010 *)

	2011
Prognose **)
	2012 Prognose **)

	Wachstum (BIP)
Veränderung gegenüber Vorjahr in %
	3,3
	1,1
	- 5,1
	3,7
	2,9
	0,8

	Arbeitslosenquote***)
	9,0
	7,8
	8,1
	7,7
	7,0
	6,7

	Verbraucherpreisindex 
(Inflation) in %
	2,3
	2,6
	0,4
	1,1
	2,3
	1,8

	Finanzierungssaldo des Staates in % des 
nominalen BIP
	0,2
	- 0,1
	- 3,2
	- 4,3
	- 0,9
	- 0,6

	Leistungsbilanzsaldo (Mrd. Euro)
	181,2
	154,8
	133,7
	141,4
	121,0
	113,0


*) Quelle: Statisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit und Deutsche Bundesbank
**) Die geschätzten Werte/die Prognose beziehen sich auf das Herbstgutachten vom Oktober 2011 der Wirtschaftsforschungsinstitute im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
***) Bezogen auf die zivilen Erwerbspersonen (BA)


· Basiszinssatz

Der Basiszinssatz ist ein von der Geldpolitik unabhängiger Zinssatz, den die Deutsche Bundesbank gemäß § 247 BGB halbjährlich veröffentlicht.
Der Basisizinssatz wurde für die Zeit vom 01.01. bis 30.06.2012 auf 0,12 % gesenkt
Der Basiszinssatz zum 01.07.2011 betrug noch 0,37 %.


· Geldpolitische Instrumente der EZB – Absenkung des Mindestreservesatzes

Die Deutsche Bundesbank hat mit Rundschreiben 77/2011 vom 12. Dezember 2011 die Absenkung des Mindestreservesatzes von 2 % auf 1 % für die am 18. Januar 2012 beginnende Mindestreserve-Erfüllungsperiode bekannt gegeben.

· 
Instrumente und Institutionen zur Bewältigung der Schuldenkrise notleidender Euro-Länder

· Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)

Die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität ist ein Rettungsschirm. Damit wird ein Fonds ermöglicht, der den schuldengeplagten Euro-Ländern mit Krediten aushelfen kann.

· Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM)

Der Krisenfonds setzt sich auch dem Europäischen Finanzmarktstabilisierungsmechanismus und dem EFSF zusammen.

· Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM)

Der Europäische Stabilitätsmechanismus soll den heutigen EFSF-Fonds dauerhaft ablösen. Mit diesem Rettungsschirm sollen bis zu 500 Milliarden Euro, zwischenzeitlich wird sogar von mehr als einer Billion Euro gesprochen, an Kredithilfen bereitgestellt werden können.

· Europäische Zentralbank (EZB)

Die Europäische Zentralbank, als Hüterin der europäischen Währung, ist an allen wichtigen Beschlüssen im Zusammenhang mit der Schuldenkrise beteiligt.

· Internationaler Währungsfonds (IWF)

Der Internationale Währungsfonds, ein Sonderorgan der Vereinten Nationen, kann eingreifen, wenn Staaten Geldprobleme haben. Die Finanzhilfen sind aber in der Regel mit strengen Auflagen – etwa zur Sanierung des Staatshaushalts – verbunden. Der IWF war auch bisher bei allen Hilfsaktionen von krisengeschüttelten Euro-Ländern beteiligt.
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